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I.

Abhandlung
der

Frage:
!V«re es dienlich die Alimenten, weidrechte,

gemeine Güter«, abzuschaffen, das ge-
meine Erdrich unter die partikularen zu
vertheilen und einzuschlagen:c.

Durch
Emanuel Svrüngli, Pfarrherm zu Neuenegg.

Eine Preisschrift,
welche das »cceM erhalten hat.
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Abhandlung der Frage:
Ware es dienlich, die weidrechte, Allmenten

abzuschaffen:c.

8älribu8 in Väcuis ziascanr. > -
Virg. (ZsorZ. Lib. III.

^ Daß I die wahre Grösse eines Staates nicht

H nach der menge und weitläuftigkeit
Hils^M der lauder abgemessen werden müsse,

die seine Herrschaft erkennen; ist eine Wahrheit, die
in nnfern tagen ohne ängstliche beweist als rich-

tig angenommen wird. Die erfahrnng hat end,

"ch die welt belehret, länder könnten einem Staate
wehr znr last gereichen, als einen Zuwachs an
stärke geben, wenn ste von einwohnern entblösset,

auch an den nothwendigsten Nahrungsmitteln einen

mangel haben. Und verschiedene Reiche stnd uns

bekannt, die weitläuftig genug, doch die Übermacht

andrer erkennen, welche von einem weit geringer»
umfange, aber stärker bewohnt, nnd besser angebaut

stnd.

Az Hat



s Von Abschaffung

Hat aber ein volk gefchiklichkeit und steiß sei«

uen boden bauen, und muthes genug die eigenen
besizungen gegen die gewalthatiqen anfalle eigen«

nüziger oder herrfüchtiger nachbarcn zu behaupten;

fo ist es stark, und der Staat, den es

ausmachet verdienet in der that groß zu heissen.

Verkehrte begriffe müssen alfo die haben / welche die
wahre grosse eines Staates in den weitläuftigen
erobrungen fuchen, da derfelbe doch viel sichrer

in der guten einrichtung der eigenen besizungen

gefunden wird.

Hätte man zu allen zeiten aus diefem gesichts-

punkte nach der wahren grösse gefehen; fo würden

wir in den gefchichten eine weit geringere
anzahl der Weltbezwinqer antreffen, und an deren

statt die namen grosser Männer angefchrieben
finden deren augedenken nuu unter dem lerm der
Waffen verloren gegangen ist; von fo vielen ge«

wältigen Reichen die nun unter dcm fchutt des

alterthums begraben liegen, würden mehrere ihre
dauer bis an unfere zeiten gebracht haben ; und wir
hätten in unfern tagen anders nichts zu thun, als
nach ihrem beyfpiele eben die künste auszuüben,
durch welche diefelben groß und stark würden
verblieben feyn.

Der irrige mahn, feine grösse allein nach der

anzahl der bezwungenen völker, und der menge
der eroberten Provinzen abzumessen, hat aber feine

tyrannifche Herrschaft fcbou weit über die alte
Wclt verbreitet. Wie viele Völker haben nicht ihre
inwendige kräften aufgezehret, keineswegs ihre
macht, fondern die zahl der verwüsteten länder
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tu vermehren Sie sind aber wegen ihrer inwendigen

schwäche entweders selbsi unter fremde Herrschaft
gerathen, oder haben unter der last der eingebildeten

grösse endlich erliegen müssen. Ihre geschickten

follten unfre zeiten lehren, daß nicht die ent»
Völkerung und Verwüstung der länder, fondern ihre
gute Verwaltung ein Volk stark, und einen Staat
in der that groß mache.

So verdorben als die Welt ehmals gewefen
seyn mag; so hat doch ein jedes Zeitalter seine
Männer aufzuweisen, die unter den schädlichsten
vorurtheilen die richtigen begriffe von der wahren
grösse beybehalten haben. Unsern tagen ware dieses

Vorrecht vorbehalten, daß sich in denselben
diese begriffe entwikeln, und zur herrschenden mode

werden sollten. Die schönsten Geister lassen
sich herab, und schenken die aufmerkfamkeit, welche

fönst höhern gefchäften gewiedmet, zum theile
auch dem arbeitsame» landmanne; sie thun sich
in enge gefellfchasten zufamen, und denken den
Mitteln nach, wie der abtrag des erdrichs
verwehret in dem lande felbsten verarbeitet, und
bey fremden volkern gegen andere fachen, welche
die bequemlichkeit dem lande nothwendig gemacht
hat, abgesezet werden könne. Die grösten Fürsten

werden dadurch aufmerksam gemacht, und
werfen einen günstigen blik auf die bemühungen,
welche die quelle ihrer macht aufdeken.

Jn dem kalten Norden hat die noth diefeS feuer
!u allererst aufgewärmet, und der geist der
Nachahmung hat die glut bis an unfere berge gebrachr.
Alles redet, schreibet und denket von den Mitteln,

A 4 wie



8 Von Abschaffung

wie der Landbau zu verbessern, die Manufakturen

einzurichten, uud die Handlung zu erweitern ware.

Wir hören wohl in der ferne den lärmen eines

verwüstende» krieges, und lefen ohne ncid in den

müßigen stunden, wie ein Volk das andre aus

feinen beßzungen vertränget; denn wir stnd mit den

gränzen zufrieden, welche die natur felbst uns zu

einem aufenthalte angewiesen. Und wenn wir
uns zu vergrößern fuchen; fo foll es auf keine

gewaltsame weife von aussen, foudern dnrch eine

ganz friedfame eroberung von innen, geschehn,

die weniger grausam, und gerechter ist.

Es kan dieses nach einem vorschlage geschehn,

der zu einer auflösung der ersten Aufgabe dienen

soll, die von der löbl. ökon. Gefellfchaft in Bern

für das jähr 1762. ausgefchrieben worden. Nih-
met diefer Vorschlag einmal die gestalt eines gefe-

zes an, und wird er von den einwohnern mit
einmüthigem eyfer befolget; fo muß dem Nichts

ein fo weitläufiges land entrissen werden, das in
dem umfange einer ziemlichen Provinz gleichkömmt,

und uns eben fo beträchtlich, als den Engländer»

die eroberung von Canada ist. Es fey mir
erlaubt, diefem friedfertigen feldzuge beyzuwohnen,

bey dem ich ohnedem keine andere, als die

gemeinen dienste eines freywilligen leisten werde.

Es ist die Aufgabe in den folgenden Worten aus-

aefchrieben worden: wäre es dienlich, daß

die Allmenten, weidrechte, gemeine Güter
abgeschaffet, und das gemeine erdrich unter
die partikularen ausgetheilet und eingcschla>

gen würde? Und wie müßte diese änderung
zum
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zum besten vortheile der Gemeinden selbst

veranstaltet werden? Jedermann sieht sogleich

ein, daß zwo Fragen in dieser Aufgabe enthalten

deren leztere die richtigkeit der erstern vor-
ausfezet; wir können keine vorfchläge zu der ver-

theilnttg der gemeinen Güter anhören, wenn es

nicht zuvor ausgemacht ist, daß es dienlich wäre

diefelben anzufchaffen.

Wollen wir alfo die vorgelegte Aufgabe richtig
beantworten, fo müssen wir

Zuerst unterfuchen, ob es dienlich wäre,
die Alimenten, weidrechto, gemeine Güter
abzuschaffen, tmd das gemeine erdrich un-
ter die partikularen auszutheilen und
einzuschlagen? Sind wir in ansehung dieser frage

einig, fo können wir

Ferners auch den Mitteln nachdenken, wie
diese änderung zum besten vottheile der
Gemeinden selbst müßte veranstaltet wcrden?

Weder die erste noch die zweite Frage werden

wir zur Untersuchung vor uns nehmen können,
wenn wir nicht zuvor zulänglich bestimmt haben,

was unter den Allmenten, wcidrechtcn und
Gemeinen Gütern zu verstehen fey. Sie sind
der Vorwurf der ausgefchriebenen Aufgabe, und
werden es auch in diefer ganzen abhandlung ver»
bleiben. Da aber diefe begriffe andere begriffe vo«
gewissen Gütern voranssezen; fo werden wir auch

diefelben beyläuftig anbringen müssen.

Wenn wir alle Güter betrachten, i» welche das

A s ganze
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ganze land eingetheilt ist; so wird uns sogleich in

die äugen fallen, daß dieselben nicht auf einerley

weife von den einwohnern besessen werdcn. Wir
treffen Güter an, von welchen der abcrag ganz

ohne siniche ausnähme den besizern zukömmt; die

in allem, sowohl von den öffentlichen als den ge«

meinen befchwerden frey sind, und deswegen mit

allem recht fteye Güter geheissen werden. Sie

geniessen alle Vortheile des landcs, ohne von den

befchwerden bebrütet zu feyn; und sind aus die«

sein gründe freylich diejenigen Güter, die hoch im

prM verkaufet werden, aber nicht die, von wel»

cl>en der Staat den grösten vortheil zieht: Sie

haben eine ähnlichkeit mit den reichen bürgern un«

fcrcr stüdte, die schlechterdings von ihren reuten

leben: Wir können zwar nicht fagen, daß sie dem

Staate zur last gereichen; es hat aber das ge«

meine wefen auch keinen nuzen von ihnen. Eben

diefe befchaffenheic mag es mit den klostergütern

bey unfern nachbaren haben; fo lieb es diefen ist,

wenn sie ihrem fernern wachöthume einhält thun

röuueu/ fo wcnig haben wir Ursache in absehen

auf das gemeine beste zu wünschen, daß die an«

zahl der freyen Güter in unfern, lande vermehrt

werde.

Es giebt andre Güter, welche eben fo wohl als

die freyen den bestzern als ein eigenthum zugeho-

ren; sie müssen aber einen bestimmten antheil von

ihrem abtrag entweders in baarem geld, oder in

getreid nnd andern lebensmilteln, oder in leistuug

wirklicher frohndienste an den Staat überlassen.

Wir werden diefelben wohl zum unterscheide der

freyen
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ftcyen Güter, eigene Güter heissen, und hinwie»

drum in zehnd-und lehenpftichtige Güter unter-

scheiden tonnen. Es leidet keinen Widerspruch,

wenn wir schon diese Güter als dieienigen angeben,

die dem gemeinen wesen das meiste eintragen. Ans

den freyen Gütern bezeuht der Staat ohnedem

nichts, und die quellen, welche de» reichthum an»

drer Staaten darreichen, die stnd bey uns meisten»

theils verschlossen. Keine kopfsteuern werden in

unserm lande eingetrieben, und die andern arten

der auflagen sind uns auch dem namen nach uube-

kannt; ben grösten theil seiner einkünsle bezeuht

dcr Staat an zehnden und bodenzinssen von demie-

«igen, waö diese Güter abwerfen, sie stnd derowe-

gen als so viele grundstüte anzuschn, von denen

ein unabloslichcs hauptguc zu Handen des StaatS

jährlich verzinset wird. Geschieht es nun zwar,
daß diese guter nicht in einem so hohen preise als wie

die freyen verkaufet werden; so ist eö nicht dem

mangel des innerlichen werthes zuzuschreiben,
fonder» daß das hauptgut, welches der Staat auf
diesen Gütern zu stehn hat von der ganzen kaufsumm

abgezogen wird. Diefer umstand allein ist hinlänglich

uns zu überführen, daß wir ein land bewohnen,

in dem die einwohner in der that frey stnd. I«
auswärtigen Staaten smd die Unterthanen von der

dienstbarkeit bedrükt; in unferm lande aber liegt
die dienstbarkeit allein auf dem erdrich ; und wer
stch beschwert, diefe herrfchasisgerechtigkeit an de«

Staat abzutragen der handelt eben so ungerecht,

als ein schuldner thut, wenn er stch wegen dem

abtrag des zinfes beklagt, den er für die geborgte

summ alle jähre seinem gläubiger entrichten muß.
Wir
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Wir finden andere Güter, die, sowohl in ansehen
des bodens als seines abtrages ganz dem Staate
eigen zugehören ; sie sind den öffentlichen bediennn-
gen im lande beygelegt, und werden insgemein
todte oder schlafende guter geheigen. Ich kan aber
den gründ mcht einsehen, weßwegen folche Güter
durch diefen namen follen verdächtig gemacht wer-den, als wenn sie nichts vder gar wenig abtrügen.

ansehen des Staates können sie wenigstens
weder tod noch schlafend feyn, Ihr abtrag wird als ein
emfommen des Staats angesehen ; und ob er gleichals cm theil der befoldung den öffentlichen bedieiilm-
qcn überlassen ist, fo muß er doch als eine offene,
Uche auSlage des Staates hinwiedrum verrechnet
werden, und diefe Güter müssendem Staat eben so
viel als die sichersten zinßschriftcn werth feyn. Noch
weniger können diefe Güter tod und schlafend heissenin ansehung derjenigen, die in den öffentlichen
bedienungen stehn. Denn da ihnen der abtragvon diesen Gutern als ein theil des einkommens an«
gefezt ist ; so werden ste es niemalen an ihrem fleisse
mangeln lassen, alles aus diesem boden zu ziehn,was ihnen von rechtens wegen zukömmt. Geschieht
es zuweilen, daß dieser fleiß übertrieben und ein
solches Gnt auf etniche zeit ausgenüzet wird ; fo
verdienen wegen einer fo geringen ausnähme doch die
übrigen von diefen Gütern nicht mit einem fo
verächtlichen namen belegt zu werden. Jn einem
verstände nur kan man fagen daß diefe Güter tododer schlafend seyen. Sie werden nemlich nie
durch verkauf veräussert, und bleiben meistens bey
den öffentlichen bedienungen, zu denen ste einmal
gelegt sind. Wer nun aus dem Handel, der mit

dem
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dem erdrich betrieben wird/ einichen gewinn zeuht,
derMrd vo» diese» Gütern niemalen einichen nuzen
zu hoffen haben ; solchen müssen wir nun wohl er«

laui en daß sie diese Güter tod und schlafend
heissen; uns sey aber für diese gefalligkeit ebenfalls

vergönnt, daß wir diefelben indessen öffentliche
Güter nennen dörfen.

Endlich giebt es noch Güter, die fowohl von den

eigenen als von den öffentlichen unterfcheiden
sind. Wir können sie nicht als eigene Güter
ansehen / wiewohlen sie in ansehung des bodens eben

so wohl als die eigenen denen Privatpersonen als ein

eigenthum zugehören; denn wie die eigenen Güter
an den Staat, so niüssen diese hingegen an die
Gemeinden in dem lande einen bestimmten «„theil
von ihrem abtraq überlassen. Sie können auch

nicht als öffentliche Güter betrachtet werden; denn,
gehören die öffentlichen Güter dem Staate/sowohl
in ansehen des bodens als seines abtragS, als eigen

zu so sind diese hingegen in eben der abstcht ein
eigenthum der Gemeinden im lande, und ihr
abtrag wird unter die partikularen in den gemeinden
vertheilet, wie der abtrag der öffentlichen Güter
als ein theil der befoldung den bedienungen im lande

überlassen wird. Wollen wir alfo diefe gattuug
der Güter richtig bestimmen ; fo müssen wir unter
derfelben alles erdrich begreifen, das entweders in
anfehung des bodenS den Privatpersonen, und in
anfehung eines theils feines abtrages den gemeinden

im lande, oder aber fowohl in anfehung des
bodens als seines ganzen abtrages den gemeinden iin
lande als ein eigenthum zukömmt, und von densel¬

ben
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ben auf verfchiedene weife besessen / und unter die

partikularen vertheilt wird. Wir heissen sie G>
Weingüter, da sie cin eigenthum der gemeinden
im laude sind. Sie können gar füglich in zwo
arten unterfcheiden werden.

Unter der erstern art ist dasjenige gemeine eid-

rich begriffen das in ansehen des bodens dcn

Privatpersonen eigen ist / aber einen antheil von seinem

ab.rag den gemeinden im lande zum allgemeinen
geuusse überlassen muß. Dieser abtrag besteht mei-

siemheils in dem gemeinen Weidgange, weswegen

auch diefe art der gemeinm Guter das weid-
recht genennt wird; und da diefes weidrecht izt
ans den Feldern / bald aufden wiefen, an einem

andern orte auf den Waldungen der Privatpersonen

lieget/ fo könnte es auch hinwiedrum nach der

Verfchiedenheit diefes erdrichs unterfcheiden werden.

Die andre art aber enthält das übrige gemeine

erdrich / das fowohl in anfehnug des bodens als
feines abtrages den gemeinden im lande als ein

eigenthum zugehört. Es sind diefes jene verwildete
gegenden / welche von den gemeinden änderst nicht
als zum Weidgange genüzet, uud aus diefem gründ
auch Alimenten geheißen werden. Beyde arten
der gemeinen Güter nun werden von den ge-

memtM im lande auf eine ganz verfchiedene weife

befessen. An einichen orten bestzen die partikularen
das recht an den gemeinen Gütern als ein ei-

gcnthnm / sie können es felbst nuzen / oder ausleihe«/

oder verkaufen / und damit schalten und walten
als wie mit ihrem übrigen eigenen gnt. An an

dern orten könncn die gemeinen Gtlter nicht ent-
ü»ssert

-
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äussert werden; und wenn schon ein anthcilhaber
sein recht weggiebt, so hören doch alle vertrage mir
seinem leben aus. An diesen orten wird nun der
abtrag der gemeinen Güter auf eine ganz ver
schiedene weise unter die partikularen vertheilet.
Ist die anzahl der rechte bestimmt/ und smd der
antheilhaber zu viele ; so werden die «erledigten
rechte entweders nach dem alter oder durch das
wos an diejenigen vergeben, die noch keines bestzen.

Iii aber die anzahl der rechte unbestmnnt; so treibt
jeder partikular zu Weide so viel cr vermag / wo»
durch die gemeinen Weiden nothwendig üdersezt
Werden müssen. Und was an futter voll den ge»
Meinen Weiden eingebracht wird / das wird alle
jähr nach der anzahl der bürger vertheilet; haben
stch die bürger vermehrt, fo stnd die aulhcile kleiner

; ist die anzahl geringer worden, so müssen

auch die antheile grösser seyn. Ein umstand/
dadurch die bevölkrung gehemmt wird. An einigen
orten können die theilhaber die gemeinen Güter
allein für sich geniessen ; wenn der Hausvater
gestorben, oder feuer und licht ausqelofchen fo fallt
sein antheil an die gemeinde zurük. An andern
orten kan ein söhn das recht feines vaters erden/
und es ferners feinen söhnen hinterlassen ; ist nber
einmalen der mannsstamme ausgestorben > fo mnß
das recht ebenfalls an die gemeinde zurulsallen.

Wir müssen noch einer befondern art meldnng
thun da das futter an einichen orten von den ge-
weinen weiden unter die rechthaber vertheilt wird.
Vergeblich würden wir diefen gebrauch unter den
gebrauchender Alten fuchen; und auch in den ueu

sten
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sten Nachrichten der entlegensten Völker sinden wir
ihn nirgends. An einem festgefezten abend verfam-

melt sich die ganze Gemeinde auf der bestimmten

Wiefe; ein jeder cmtheilhaber nihmt eine beliebige

stelle em und wenn von einer nahe liegenden

anhöhe nm Mitternacht das abgeredte zeichen gegeben

ist, fo schneidet ein jeder das gras, fo ihm
vorkömmt in gerader linie vor sich weg; und was

er bis an deu folgenden mittag niedermachet, das

kan er als fein eigenthum dörren, und nachwartS

mit aller bequemlichkeit auf feine bühne bringen;
was aber vo» dem gras noch stehn geblieben ist,
das wird von dem gemeinen vieh abgeweidet.

Ich müßte meinen lefern ein schlechtes kenntniß

unfers landes zutrauen, wenn ich von allen falle»

einzele beyfpiele anführen wollte; wo ist eine stadt

oder auch nur eiu dorf anzutreffen, da nicht der eine

oder andere von den angeführten fällen plaz habe?

Es können die gemeinen Güter verfchiedene

urfachen ihres Ursprungs haben; die meisten aber

werden fo alt als der anbau des landes felbsten

feyn. In den ersten Zeiten, da das land allen offen

stunde, war es in der that anders nicht als wie

eine Allment anznfehn; nachdem aber die

einwohner angefangen sich in städte und dörfer zu-

samenzuthun, haben sie von dem zunächst gelegenen

boden eigenthümlichen besiz genommen, und die

entfernteren stüke sind noch ferners Allment verblieben.

Indessen wurden die eingeschlagenen theile

noch mit der dienstbarkeit des N)eidrechtes belegt,

und so mag die andere art der gemeinen Güter
ihren Ursprung erhalte» haben.

"
Nach-
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Nach dem Verhältnisse, wie die einwohner in dem
lande zugenommen, sind die Allmenten vermin»
dert worden. Kan also wohl eine andre Ursache
vorhanden senn, weßwegen noch eine so grosse
menge der Allmenten in dem lande zurükgeblieben,

die ihrcm umfange nach beynahe den eigenen
Gütern gleich kommen, als daß der einwohner zu
wenig sind, welche den Allmenten auch das
übrige land hätten entreißen können Es giebt schriftsteiler,

die sich durch die richtigkeit ihrer gedanken
in ein sonderbares anfehen gefezt haben, welche
der welt aufdringen möchten, unfer land fey jederzeit

von der zahl feiner einwohner bedrükt gewefen,
und es geschehe aus noth, daß in unfern tagen noch
immer jährlich fo viele taufend müßige mäuler zur
erleichterung des landes weggeschafft würden. Da»
Mit zeigen sie aber an, daß ihnen weder die ge-
schichten unseres Volkes, noch auch die gegenwärtige
beschaffenheit unsers landes hinlänglich bekannt seyn
muß. Denn auch die allerältesten Nachrichten geben
uns eine ganz mäßige zahl der Helvetier, welche
ehmalen dieses weitläuftige land bewohnt haben
sollen; und wenn nach der zeit schon die Römer
ihre Pffanzstädte angeleget, und die Allemannier/
Burgunder und Franken sich mit den alten
einwohnern vermengt haben so haben doch die
beständigen Heerzüge, denen dieses land insonderheit
ausgefezt verblieben, seine bevölkerung nothwendig
verHintern müssen. Gewisse namen, die noch in
unsern tagen verschiedenen landstrichen eigen stnd,
und ein ödes land bedeuten; neue Staaten, die
nicht vor so langen jähren entstanden, und etniche
neue städte, welche genugsam bekannt sind, veran»

IV. Stük 176Z. B lassen
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lassen uns zu glauben, daß die bevölkernng erst in

den neuern zeiten zugenommen habe. Daß aber

auch dicse nach der weite des landes nicht zulänglich

gewesen / zeigen die kleinen kriegshcere genugsam

an, in denen unsre nation gleichwohl ihre ganze

macht weit überlegenen feinden entqcgengesezt hat;
dicse hat in fo vielen jähren, auch unter den beständigen

stegen nach und nach wieder gefchwächet werden

müssen. Was unsre zeiten anbelangt, so weiß

jedermann daß die zahl der fcuerstätte sich von

jähr zu jähr vermindert; hänfer werden hier und

dort niedergerissen ohne daß man sie wieder auf-

zubaue» gedenke; viele andre häufer / die noch

stehen geblieben, sind nicht bewohnt; die städte klagen

über den mangel an einwohnern, und auf dem

lande stnd die arbcitslcute nicht aufzubringen;

daher ist es gekommen, daß der taglöhner für feine

arbeit, und die hausdicnste mit schwerem geld

bezahlt feyn wollen. Und wenn dem verzeichniß zu

trauen ist, das alle jähr fowohl von den gebohr-

nen als den verstorbenen bekannt gemacht wird; fo

mnß die entvölkern^ in unferm lande mehr zu-

als abnehmen; wir müssen aber zu dcn verstorbenen

auch meistentheils diejenigen nehmen welche

jährlich aus dem lande zieh,,. Denn da von diesen

kaum der fünfte theil nach Haufe zurüttehret;

fo gehen die vier übrigen theile für das land ganz

gewiß verloren.

Wahr ist, daß die häusige» Wanderungen, welche

bey unferm voire mehr als bey keinem andern

zur gewohnheit worden, gar leicht die ausländer

auf dergleichen gedanken bringen können. Wenn
wir
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wir die kriegsheere berechnen, die aus unsrem Volkeallein vou fremden machten unkerhalten werden;wenn wir ferners bedenken daß die Schweizer in"llen landen fo gemein als die Jüden sind, unddaß sie ihre kolonien bis nach Indien fchiken, fomuß man auf folche gedanken verfallen / von denendie allzustarkc bevölkernng noch die erkràglichste iff;und ausländer haben alles recht zu fragen, warumeiner fo übermäßigen menge von unfern einwohnerndie freyheit ertheilet werde, aus dem lande zu ziehn,da in dem lande felbst ein mangel an einwohnernverspürt wird Es ist hier der ort nicht, auf diese

frage zu antworten wohl aber können wiranmerken : die Allmenten, die im ganzen lande an-getroffen werden, erweifen es genugsam, daß die
bevolkerunq eben der vortheil nicht sey, dessen wiruns zu rühmen haben. Wir könnten unfern land-leuten eine neue welt in der mitte ihres Vaterlandes

verzeigen, wenn wir nnr die Allmenten unter
ste vertheilen, und ste diefelben mit dem behö-rigen fleisse bearbeiten wollten.

Diefe gemeinen Güter, welche wir bisherbeschrieben uud in weidrcchte und Allmenten
unterfcheiden haben, sind es nuu, von denen inder vorgelegten Aufgabe qefraget wird: ob esdtmlich wäre, dieselben abzuschaffen, mNerdle partikularen auszutheilen und einzuschlagen

Wird von landwirthen gefraget, was tn«»sehung des erdrichs dienlich fen ; fo wird jeder-«nt auf feinen abtrag gefehen. Dienlich ist beyhue,,, alles abzufchaffen was den abtraq des erd-ricks hmtert; hingegen einzuführen was feinen
B? abtrag
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abtrag vermehren kan. Wenn es nun dienlich

seyn soll, die gemeinen Güter, es seyen die

wcidrechte oder die Mmentcn/ abzuschaffen,

unter die partikularen zu vertheilen und einzufchla-

gen; so muß erwieseu werden, daß die gegen-

wärtlge bcstimmung der gemeinen Güter
dem abtrag ihres bodens hinterlich sey, und

der abtrag des gemeinen erdrichs vermehrt

werden konnte, wenn es unter die partikularen

vertheilt und eingeschlagen würde.

Wir werden also zuerst erweisen, daß die

gegenwärtige bcstimnmng der gemeinen Güter

dem abtrag des bodens hinterlich sey;
und dieses werden wir insonderheit von derjenigen

art der gemeinen Güter, welche wirweidrechte
Meissen haben, zu beweisen haben.

Wir nehmen einen grundsaz an, der noch von

niemanden bestritten worden ist-, daß, wo ein

gewisses erdrich zil einein gewissen zweke bestimmt ist,

alles was diesem zwek zuwider läuft, auch seinen

abtrag hintern mmse. Wir nehmen ferners an,
alles erdrich, das mit dein weidrechte beleget,

und aus diefem gründe gem. Gut ist, habe ebenfalls

eiuen zwek, zu dem es von feinem eigenthü-

mer bestimmt worden. Werden wir nun zeigen

können, daß das wcidrecht felbst diefem zweke

entgegen steht ; fo werden wir erwiefen haben, das

Weidrecht fey überhaupt dein abtrag alles desjenigen

erdrichs hinteriich, welches mit diefer dienstbarkeit

befchwert ist; und da theils Felder, theils

wicscn theils Wälder mit dem weidrechte
bedrütet stnd, fo wcrden wir infonderheit von diefen

theilen unfers landes unfern faz zu erweifen haben.
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Was die Felder betrist; so sind alle landwirthe
darinn mit einander einig / daß dieselben den ge»
treidbau nnd die pflanzima. andrer nothwendiger ge.
Wachse vorzüglich zu ihrem endzweke haben. Wer
Weiß aber nicht, daß dnrch das viele rühren des
bodens und den düngcr aitein da>? erdrich verbessert,
und getreid zu tragen aeschikl gemacht wird 7 und
daß eine nugchinrerte freyheit, in ieden boden
diejenigen getrcidarten zu bringen, welche in demselben

zum besten fortkommen das beste mittel sey,
dem getreidebau aufzuhelfen? Was dcrowcgendem lokcrmachcn des bodens hinterlich ist,
oder zu Verminderung des düngers etwas
beytragt, oder auch die freyheit einschranket,

eine jede getreidart in ihren bchöriaen
boden zu bringen ; das muß dem gctreidebau
«n sich selbsten zuwider scyn.

Nichts kan aber dein lokcrmachcn des
bodens mehr entgegen sevn, als das weidrecht.
Es sind gewisse zciten bestimmt, da aliein die Fel-
der, welche untcr dem weidrechte sind,
ausgebrochen gebrächet, entworfen und zu der ausfaat
!uqerüstet werden dörfen ; die übrige zeit müssen sie
bem gcineinen weldgangc offen stehn. Wer nnn
dieser gelegenen zeit verfehlet, der muß seine arbeit
anstehen lassen. Wie viel malen geschieht es nun
daß wegen allzu trotncm vder gar zu nassem wet-
^er, oder wegen tringenden geschüften, deren eS
auch nur in einer mittelmäßigen wirthschaft jederzeit

genug giebt, die Felder nicht in diefer bestimmten
zeit bestellt werden können? man wird alfo

Zuweilen mit nachtheil gezwungen, feinen aker lie-
B Z ge»
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gen zu lassen / nur damit dem gemeinen Vieh der
Weidgang zur rechten zeit eröfnet werde. Und
denen, welche ihre Felder gut bearbeitet haben,
wird nachwärts durch den beständigen Weidgang
das erdrich wieder so fest zusamengetreten. daß sie

von ihrer arbeit keinen grössern nuzen ziehn als
diejenigen von denen diese arbeit gänzlich unter'
lassen worden.

T'as wcidrecht tragt auch vieles zu
Verminderung des so nothigen düngers bey.
Denn da das vieh füns monate im jähr auf den
genieinen Weidgängen nach einer fchlechten nahrung
umgetrieben wird, fo geht ein grosser theil des dün«

gers auf de» gemeinen Weidpläzen verloren; würden

die landwirthe ihr vieh den fommer über im
stalle behalten, fo könnten ße wenigstens um eineu
dritten theil ihren dünger vermehren ; welches eine

wichtige verbessrung für ihre mager» Felder wäre.

Endlich schränkt auch das weidrecht die
freyheit ein / in jedweden boden diejenige
getreidart zu bringen, welchc in demselben
zum besten fortkömmt. Die verständigen
landwirthe wissen wohl, daß nicht jedes erdrich alle
getreidarten in gleicher Vollkommenheit hervorbringet.

Sie werden daher niemalen, wo ste hiezu
die freyheit haben / in einen feuchten boden etwas
pstanze» / das in einem troknen; niemals in einen
starken grung eine getreidart, die in einem lichten
erdrich besser fortkömmt. Durch das weidrecht
werden sie zuweilen gezwungen / fommergetreid in
folche gegenden zn bringe«/ von denen ihnen aus
der erfahrung bekannt ist / daß dafelbst Winterfrüchte

besser
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besser gedenen würden. Denn die gegenwärtige

einrichtung der gemeinen Felder leidet es nicht,

daß auf den Sommerfeldern wintergctreide zu

stehen komme; der gemeine Weidgang würde dabey

schaden leiden.

Ist also das wcidrccht dem lokermachen des

bodens zuwider; träget es vieles zu Verminderung

des so nöthigen dünaers bey ; nnd wird durch da,-

selbe die freyheit eingefchrünkt, in jeden bvdcn die

gctreidarten zu bringen, die in demfclben zum besten

fortkommen ; so muß es auch dem Getreidbau

an sich selbst entgegen seyn.

Das weidrccht ist aber auch der Pflanzung
andrer nöthiger gewächsc zuwider. Wie viele

landwirthe stnden stch nicht, die einen grossen Überfluß

an akerland, aber auch einen mangel an grasrel-

chen wiesen haben? ste wissen weder genügsames futter

zu Unterhaltung ihres Viehes über den Winter, nvch

auch genügsamen dünger für ihre äker aufzubringen.

Sie könnten diefem mangel abhelfen, wenn

ste die grundstüke, welche auf den gemeinen Feldern

zur ruhe liegen, in künstliche Wiefen verwandelten.

Sie müssen es aber bleiben lassen, weil diefes dem

gemeinen Weidgange nachtheilig wäre. Viele

andere, die kein freyes erdrich bestzen, konnten auf

eben diefen rnhfeldern folche gewächfe pflanzen,

deren wir zur wirthschaft benöthigt sind; des Weid-

rechtes wegen würde aber ihren pflanzen nicht ge-

schonet, sonder alles ohne unterscheid dem gemeinen

Vieh überlassen werden. Da also das Weidrecht

nicht allein dem gekreidbau, sondern auch der pflan-

tung andrer nöthiger gewachst wichtige hinternisse

B 4 'N
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m weg leget, das jedennoch die absicht ist, die wir
überhaupt bey allen Feldern haben ; so muß mich
das weidrecht dein endzweke der gemeinen
Felder zuwider seyn.

Würde das Vieh deS sommers auf diesen gemeinen

Feldern wohl genähret; so könnte man bey

der abweichung von dieser hauptabstckt der Felder
noch einicde nachsieht haben. Eine nähere befchrei-

builg der gemeinen Felder wird aber genugsam an
tag legen, wie wenig der gesuchte endzwek des

Weidrechtes auf diesen feldern erhalten wird.
Alle Felder, die mit dem weidrechte beleget,
werden in drey, und wo es das inaas deö

erdrichs zuläßt, in vier theile unterfcheiden; einer

wird zur brache, ein andrer zur Winterfrucht,
der dritte zu fommerfaat bestimmt, oft ein theil
zu ruhe geleget; in welcher ruhe er fo lange
verbleibt, bis er wieder in ein brachfeld verwandelt
wird. Auf denjenigen theilen, die nun zu ruhe
und brache liegen, foll das gemeine vieh durch
daS ganze jähr h ndnrch, auf den winter-und fom-
merfeldern aber nach geschlossener erndte erhalten
werden. Jn den brachfelder« kan das nicht
geschehn, denn diefe werden von einem verständigen

landwirthe fo lange umgerührt und gewendet, daß
kein gras darauf zu stehen kömmt. Auf den

Winterfeldern werden, wegen der folgenden fommerfaat,

alfvbald nach geflossener erndte die stopeln

untergepflüget. Die fommerfclder endlich können
erst nach der erudte zu gemeinem Weidganqe er-
öfnet werden; und alfo kan a» denjenigen orten
allein den fommer über ciniche Weide feyn, wo

es
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es ruhefelder giebet. Diese werden jedes vierte

jähr einmal mit düngcr belegt, wenn die Winterfrucht

auf diefelben zu stehen kommen foll. Dnrch
die folgende fommerfaat werden diefe felder wieder

ausgesogen, nnd alfo können sie in den ruh-

jähren dem viehe nur zu einer gar fchlechten Weide

dienen. Diejenigen, welche noch einichen nuzen

von ihrem viehe ziehen wollen/fehen sich also gezwungen

ihr vieh über tag einzutreiben, oder aber

von den Wiefen das gras auf die felder zn tragen,

und eben fo stark zu futtern, als wenn es die

Weide niemalen genossen hatte. Niemand wird
alfo mit gründ fagen können : Das gemeine vieh
werde durch den sominer auf diesen
Feldern erhalteil; und isi es klug gehandelt,

wegen einer Nebenabsicht, die doch niemalen

erreicht wird, die Hauptabsicht, welche wir
bcv dcn gemeinen Felder?: habe,:, hintan-
zusczen?

Was wir von den gemeinen Feldern erwiesen,

das können wir mit gleicher grundlichkeit

vvn den wiesen darthun, welche mit dem wcidrechte

beladen sind. Alle wiesen sind dazu

bestimmt, daß sie das nöthige futter zum unterhalte

unfers Viehes dnrch den Winter darreichen. Viel

vieh müssen wir halten können, nicht allein zur nothdurft

dcr wirthfchaft und eines beschwerlichen

akerbaues; nicht nur, damit wir qenugfamen dünqcr

in unfern boden krieqen, fondern damit die berg-

länder hinlänglich befezet werden, die auf keine

andere weife, als durch den Weidgang zu nuzen

sind. Sollen wir aber die berge durch den fom-

B s mer
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mer nuzen, so müssen wir durci' den winter das

vieh in dem stachen lande erhalten; wo sollen wir
aber die nöthige fütterung hernehmen, wenn un«

sere wiesen nicht genügsames gras hervorbrin-

gen, das zum unterhalte des Viehes dienen kan?

Unsre Wiesen sind also zu dem graötragen

bestimmt das zu Unterhaltung des Viehes,

insonderheit durch den winter dienen soll. Und waS

wir von allen Wiesen überhaupt sagen können,

das wird auch wohl die hauptabstcht bey denje-

niqen wiesen seyn, auf welche« die dienstbarkeit

des wcidrechts lieget, was dcrowegcn dcm

grascwuchsc zuwider ist, das muß auch der

hauptabsicht der gememcn wieset; hinter-'
lich seyn.

Nichts ist aber dem Grasnvuchse mchr

entgegen, als eben das weidrecht. Auf den

wiesen / auf denen das wcidrccht haftet, wird
des jahrs nur einmal futter gemacbet; vor oder

nach den blumen aber werden sie von dem gemeinen

vieh betrieben und abgeweidet. Freylich
genießt das vieh in diefer zeit eine gute Weide: Und

wenn es fchon den Winter über an futter mangel

haben muß; fo wird es doch auf diefe weife den

sommer über ciniche tage hinlänglich erhalten. Es

wäre auch wenig dagegen einzuwenden, wo uur
diefes gras dem Vieh in den stallen vorgeschüttet

würde; fo aber wird durch den gemeinen Weidgang

viermal mehr vertretten, als das vieh ge-

messet, dieses mitß ja augenscheinlich dem

Grasewuchse Ztnvider, und der Hauptabsicht

der wieset; entgegen scyn.

Von
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Von den Maldungen / die mit dem weid«
rechte beschwert sind,können wir eben das glei-
che behaupten. Holz müssen wir haben nicht
allein zur feurung / sondern auch zu den mannig-
fälligen gebauden die überall in dem lande
unterhalten scyn müssen; nnd zu den dämmen, um
das flache land an den waldwassern vor den

verderblichen Überschwemmungen in sicherheit zu
sezen. Zu diesem zweke werden nnn allerorten
Waider gezogen, und mit allem fleisse unterhalten,
damit sie uns zu allem diesem das nöthige hol;
darreichen; was demnach dcr Pflanzung des
Holzes odcr seinem wachsthume hintcrlich
ist das muß auch der absicht der
Waldungen zuwider seyn. Man sollte glauben,
eine so ängstliche forgfalt für die Waldunge» fey
in einem lande überflüßig, wo die gipfel der Hügel

und berge mit Wäldern bedekt sind, die sich

überall ins flache land verbreiten, die ufer der
ffüsse begleiten, und sich endlich mit derfelben lauf
verlieren; in einem lande wo die gebauten gegenden,

zwifchen den weitläuftigen Waldungen, wie
infeln aufdem weiten meere hervorsiehu; und
dennoch wird kaum ein land zu sinden feyn, wo diefe

Vorsicht nöthiger wäre. Ungeacht dcr überflüßige»
Wälder, sind die klagen in dem ganzen lande fast

allgemein, das Brennholz fey nicht zu bezahlen,
das Bauholz an einichen orten nicht aufzubringen,
und auf die Dämme und Schwellunge» an den

Wassern müsse fo viel Holz verwendet werden, daß
in wenigen jähren ein allgemeiner mangel das

ganze land bedrohe.

Zeigen
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Zeigen aber diese klagen nichl genugfam cm/ daß

auf den Wachsthum deö Holzes in den häustgen

Waldungen nicht die behörige forgfalt verwendet
werde. Wahr ist / daß hundert urfachen der
anpstanzung und dem wachsthume des Holzes zuwider

feyn können; untcr denen ist aber das wcid-
recht/ welches in dcn Waldungen lieget/ eine

von den beträchtlichsten.

Das wcidrccht ist der p,...nzung und
dem wachsthume der Waldungen hinterlich,
welche an die städte und gemeinden in: lande

das nöthige Bau-und Brcincholz liefern
follen. Der landmann, dcr das Weidrecht in
di.'scn Waldungen besizet, achtet ben fchaden nicht,
der erst nach vielen jähren merklich wird, und
steht allein auf feinen gegenwärtigen nuzen. Er
treibt fein vieh in die Waldungen Zur weide, ohne
zu unterfuchen, vb der Weidgang den nachkom-
men fchaden bringen kimne. Dcr schönste an-
sing wird indessen abgeweidet/ oder vercrelten,
und der aufwachs selbsten verderbt. Selten stcht
man in den gemeinen Waldungen großsiämmiges
Holz, wohl aber hier und da weitläuftige striche/
die von allem aufwachs entblößt sind / nnd überall

schlechtes Holz, das zu den gebauden fchlech.

terdings undienlich ist; ein aenuqfamer beweis,
daß das wcidrccht dcr Pflanzung des Holzes

und seinem wachsthume zuwider scyn
müsse.

Ebcn so ist das weidrecht dcr Pflanzung
und dmîwachsthuttic dcrjczligen Holzungen
hintcrlich, welche dcn wassern nach unter¬

halten
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halten werden, um Damme zu ziehn, und das

»ustretten der flüsse zu hintern. Den anwoh«

nern ist es aus diesem gründe verböte»/ stch aus

diesen Waldungen in beholzen; es könnte dieses

aber dem Wachsthum? derselben kaum so schädlich

seyn, als das Weidrccht; denn da die an-

Wohner die nöthigen Schwellungen unterhalten
müssen, für ihre arbeit aber keine andre belohnung
als den genuß des Weidrechts in den dazu gehörigen

Holzungen beziehen; fo werden ste diefelben

ohne nachstcht mit ihrem me!) übertreiben. Das
vieh sindet keine nahrung in den steinichten gründe,,

/ und muß deßwegen mit den zarten »stanzen,

und dem laude der erlen stch zu unterhalten
suchen. Der Wachsthum des Holzes wird indessen

unterbrochen/ und wegen mangel an ausgewachsenem

Holze stehet man sich gezwungen einen weiten

bezirk von iunqem wüchse zu entblösse,,/ wenn

nur ein mittelmäßiges stük an einer Schwcllnng
ergänzet werden soll. Man urtheile nun felbsten,

ob das wcidrecht dem wachsthume dieser
Holzungen nicht hinterlich seyn müsse.

Wird also durch das wcidrecht die anpssan-

jung der Wälder uud der Wachsthum des Holzes

auf eine merkliche weife gehintert; und ist die

anpstanzung und der Wachsthum des Holzes die
absicht, welche wir bey allen Waldungen haben; so
muß das weidrccht auch dein endzweke
unsrer walder gänzlich entgegen seyn.

Wir haben gezeiget, daß das weidrecht dem

verschiedenen zweke alles erdrichs entgegen ,st,wo-
iu es auch von seinen eigenthümer,, bestimmt scyn

mag;
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mag; wir haben dieses insbesonders von den
gemeinen Feldern/ wiesen und waldnngen
erwiesen; da nun alles den abtraq des crdricbs
vermindert, was seinem endzweke zuwider ist; so

muß auch das weidrecht dem abtrage der
gemeinen Felder, Wiesen und walder hinterlich
seyn. Ist es nun' dienlich alles' abzuschaffen was
den abtraq des erdrichs vermindern kan; so

wird eS wohl erwiescn bleiben daß es in der
that dienlich wäre», das weidrccht
abzuschaffen es mag mm dasselbe mis Feldern,
wicscn oder Waldungen liegen.

Wir müssen nun auch zeigen, daß der
Abtrag des gemeinen Erdrichs vermehrt werden

rönne/ wenn cs unter dic partikularen
vertheilt und eingeschlagen würde: und die.

ses werden wir insonderheit in ansehung der ver-
wiideten qeqenden thun, welche von den gemeinden

anders nicht, als durch den Weidgang genüzet

und auS ebcn diesem gründe Allmenten ge-
heissen werden.

In ansehung dieses erdrichs ist gar nicht die
fraqe, ob es nach seiner gegenwärtigen bestim-

mmiq etwas abtrage, sondern ob eS nicht möglich
w^.rc, einc einrichtung zu machen, daß sein abtrag
vermehrt würde; werden wir zeigen können, daß
der boden dieses Erdrichs nicht soviel abtrage / als
möglich ist; so hoben wir auch erwiesen / daß
es in dcr that möglich scv/ dcn Abtrag dcs-
selben zu vcrmchrcn. Und wenn wir ferners
zeigen werden, dast dicse gemeine Güter durch ihre
Verwandlung m eigenthümliche Guter abträglicher

gema-
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gemachet würden; so haben wir ebenfalls dirge-
than, daß der Abtrag von diesem gemeinen
Erdrich würklich vermehrt werden könnte,
wenn es unter die partikularen vertheilt und
eingeschlagen würde.

Daß nun aus dcn Alimenten, durch den ge.
Meinen Weidgaug nicht aller mögliche nuzen
gezogen werde, wird ßch ganz leicht zeigen, wenn
wir uur anführen, was folchenfails gefchehen

müßte. Wer aus feinem boden allen möglichen

nuzen ziehen will, muß der natur überall in ihrer
weitläuftigen Haushaltung nachzuahmen fuchen:
sieht er daß die natur keinen boden ungenüzet lie'
gen lässet, nnd in jedem gründ die gewachst bringet,

die in demfelben zum besten fortkommen; fs
wird er es stchs ebenfalls angelegen feyn lassen,

jeden theil feines erdrichs aufs beste zu nuzen; fei^

nen boden wird er kennen lernen, uud nur
diejenigen stüke zum Weidgange bestimmen, die auf
keine andre weife besser zu nnzen sind.

Es ist diefes eine fo gemeine regel, daß sie

auch den meisten von unfern landlenten bekannt

'st, und auch von den einen und andern mit gu.
tem erfolge ausaeübet wird. Es gefchieht diefes

gröstenthcils von denjenigen, welche bey wenigem

erdrich eine grosse menge von Hausgenossen

Zu erhalten haben. Die noth treibet diest cm

alles erdrich aufs beste zu nuzen, kein boden bleibt
uuter ihren Händen unfrnchHar, nnd wie ste ie.
derzeit die arten der Manzen nach der natur des

erdrichs zu wählen wissen; fo tonnen ste auch

durch ihren anhaltenden steiß den bode» jwmacn,
daji
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daß er alles abtragen muß, was sie in ihre Wirth»
schuft benöthigt sind. Eben deßwegen haben auch
diese kleine Guter zu einem so unverbesserlichen
zustande gelangen müsse»/ und werden nach ihrem
geringen umfange weit besser als die grossen
verkauft.

Bey den weitläuftigen Gütern leidet diefe
regel fchon einen ziemlichen abfprung. Die ar»
beit, die folche Güter erfordern / ist zu mannig-
fallig und der Hände / welche diefelbe verrichten
solle»/ sind insgemein zu wenig. Der Überfluß
an erdrich muß hier dasjenige nachbringen, was
der mittelmäßige landmann durch seinen steiß er»
hält. Wollte ma» die grossen Güter in den ab-
träglichen zustand versezen, in dem sich die kleinen
besinden; so müßten diefelben vertheilet, und das
eigenthum in mehrere häude gelegt werden.

Gänzlich wird aber bey den Alimenten diefe
grundregel beyfeits gefezet. Niemand wird mit
gründ der Wahrheit fagen können, daß bey der be»
stimmung diefes erdrichs zn einem gemeinen Weid,
gange die natur des bodens nur einichermassen in
betrachtung gezogen worden fey; sonsten würden

wir unter den Alimenten keine andre ge-
genden sinden, als die änderst nicht als durch den
Weidgang genüzet werden können, und in diefem
falle würde es mehr fchädlich als vortheilhaft feyn,
wenn man diefelben abfchafte. Aus diefem gründe
wäre es niemalen anzurathen, die gemeinen Ber»
ge abzuschaffen; denn diefe fcheinen zu demieni-
gen von der natur bestimmt zu feyn, dazu ste

dermalen genüzet werden. Und wenn sie fchon nach

ihrer
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ihrer bestimm»«« etwas mehrers abtragen könnten,
als dermalen von ihnen gezogen wird : so kömmt
dieses von solchen mangeln her, welche sie mit den

eigenen bergen gemein haben, und denen also auf
eine ganz andere weife, als dnrch eine Verwandlung
in ein eigenthum müßte abgeholfen werden. Wie
viele gegenden treffen wir aber auf den Mmmten
an, die zu allem andern Keffer, als zu dem Weid-

gange gefchikt stnd? Die Mmenten sind grösten«

theils noch fo wcitlauftig, daß man ihren nmfang
an den meisten orten nach stunden abmessen muß;
ist es nnn zu vermuthen, daß in einem fo weite»
bezirke aller boden zu einerley bestimmnng dienlich
sey? da wir überall in einem weit engeren räume
so verschiedene erdartcn antreffen, die nicht auf
die gleiche weise zu jedem abtrage geschikt sind.

Eine kleine nnterfuchunq wird an den tag legen,
daß alle Alimenten / nach der verfchiedenen na«

tur ihres bodens, in gutes, mittelmäßiges und

schlechtes Erdlich unterfcheiden werden können.

Es giebt auf diefen gemeinen Gütern gewisse

stüke, die einen recht guteu boden haben, gras in
grosser menge tragen, und deßwegen wohl dem

Vieh auf siniche zeit zu einer fetten Weide dienen
können ; verständiqe landwirthe vsteqen aber zu fa»

gen, das vieh gehe mit fünf mäulern zu Weide,
und vier theile dee grafts werden durch den Weid»

gang zertretten. Ift es demnach nicht schade, daß
diefe gegenden, welche von natur zu grasreichen
Wiesen bestimmt zu seyn fcheinen, änderst nicht als
Zum Weidgange genüzet werdcn,

IV. Mk 176?. S «»'
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Andere stüke auf den Allmenten haben nur ei'

nen mittelmäßigen boden, und können daher auch

nur als Weidgänge von einer geringen ertragenheit
dienen. Ihr boden ist durch den beständigen Weid'

gang allzuhart zufamengetretten / die graswurzeln
sind abqenüzet / uud können alfo dem vieh auch nur
eine ganz fchlechte nahrung darreichen. Eine glei»

che befchaffenheit hat es aber mit unfern troknen

Gütern ; könnten alfo folche Allmenten nicht auch

wie diefe behandelt werden? Wenn diefe Güter

zum grastragen nicht mehr tüchtig sind; fo werden
ste aufgepflüget, einiche jähre zu getreide angefäet,

und auf diefe weife wieder zu abwechselnden Wiefen

erneuert. Es möchten nun diese theile der

Alimenten getreide, oder aber, als abwechselnde

Wiefen, gras tragen; fo würde ihr abtrag dennoch

in jedem falle stärker feyn als er dermalen ist,
da sie allein dem vieh zu einer geringen Weide

/ dienen.

Wir treffen auch folche Alimenten an, die nicht

einmal zu einer fchlechten Weide tauglich siud die

aber durch eine geringe verbeßrung gefchikt gemachet

werden könnten, folche pflanzen in der fchönsten

Vollkommenheit hcrvorzubringen,deren wir über«

all in der wirthschaft vonnötheu sind. Man hat

hier und da zu erzeugung dieser pflanzen diese theile

von den Alimenten einzuschlagen angefangen; eS

wäre zu wüufchen, daß der gute erfolg auch die üb'

rigen aufmunterte, und diese gewohnheit allgemein
machen möchte! w würden so viele gegenden trag«
bar werden, die sonst wie verloren sind. Legt aber

diese kleine Untersuchung nicht genugsam an den tag,
daß
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daß alle solche stüke weit besser als durch den
gemeinen weidgang genüzet werden könnten/

wcnn jedes nach der natur des bodens
bestimmt würde? nnd wäre es also nicht in der
that möglich / daß der abtrag der Allmenten
vermehrt würde?

Daß aber dcr abtrag dcr Allmenten würklich

müßte vermehrt werden, wenn sie tinter
die partikularen vertheilt und eingeschlagen
würden/ ist ein saz / dessen Wahrheit ganz leicht
zu erweisen ist. Die landwirthe wissen es wohl/
daß alles land nach seiner verschiedenen beschaffen'
heit und bestimmnng mit einer sonderbaren forgfalt
bearbeitet werden müsse / wenn es etwas abtragen
soll; und das beste erdrich würde in kurzer zeit
eine a.anz wilde gestalt an stch nehmen / wenn diese

sorgfaltige arbeit auch nur wenige jähre unterlassen
würde. Es erforderten derowegen die Allmenten
auch eine gleiche arbeit / wenn ste auch nur zur
gemeinen Weide dienen sollten ; und es ist keine zeit
im jähr / da auf denfelben nicht etwas zu verbessern
wäre. Vor der eröfnung des Weidganges follten
die maulwürfe und ameifeuhaufen zerstört, und
überhaupt die Allmenten von allem unrathe
gereinigt werden ; das schädliche wasscr follte das jähr
hindurch von den fumpstgten stellen abgeleitet / und
andere gegenden / denen es zuträglich wäre, damit
gewässert werden; das gesträuche inüßte in andern
theilen ausgereutet / das moosgraS vertrieben, und
hundert andere verbessrunqen vorgenommen werden.

Wo wird aber auch nur eine etniche von allen
diefen manigfaltigen arbeiten anf den Allmenten

C 2 ver-
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verrichtet? Diejenigen, welche den Weidgang auf

diefem erdrich geniessen / uud diefe verbessrungen

nm ihres eignen nuzens willen machen follten, st»

hen ihre Allmenten als fremdes erdrich / und alle

arbeit, die sie auf denfelben unternehmen follten,
als eine verZorne arbeit an. Daher haben auch die

Alimenten durch die länge der jähre ein fo wildes

aussehen bekommen, daß nothwendig der mißbrauch,

der bey diefem erdrich unterläuft, in unfern tagen

hat merklich werden müssen.

Ganz anders werden aber die eigenen Güter
behandelt. Da wissen die besizer ihren boden zu

wählen, und einen jeden theil nach feiner sonderbaren

bestimmnng auf verfchiedene weife zu bear-

beiten; deßwegen sind auch diefe Güter in einen fo

fruchtbaren zusiand gebracht worden, daß ein eige.

nes Gut ein stük einer Allment von gleicher grösse

wohl zehnmal an dem inwendigen werthe übersteigt.

Bey ihrem urfprunge waren die eigenen Güter
eben fo wilde und untragbare gegenden, als
dermalen die Allmenten, von denen sie umgeben sind.

Nachdem sie aber dem genieinen Erdrich entrissen,

und in eigene Hände gelegt worden, sind sie durch

den fleiß ihrer besizer zu diesem fruchtbaren zustande

gelanget. Dnrch fleiß und arbeit könnten alfo

die übrigen theile der Allmenten eben fo verbessert,

an werth den eigenen Gütern gleich gemacht, und

alfo ihr abtrag um zehn theile erhöht werden.

Wir müßten aber diefe gattung gemeiner Güter
ebenfalls in eigenthümliche verwandeln. Ist es nun

möglich den abtrag der Allmenten zu vermehren,

und, könnte es durch eiue Verwandlung diefer ge¬
meinen
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Meinen Güter in eigenthüinliche würklich geschehn;
so könnte in der that der abtrag des gemeinen
«rdrichs vermehrt werdcn, wenn es unter die
Partikularen vertheilt und eingeschlagen würde.
Halten wir nun allerdings für dienlich, alles
einzuführen wodurch der abtrag des erdrichs vermehrt
wird; fo wäre es auch wohl dienlich / die
Allmenten unter die partikularen zu vertheilen

und einzuschlagen.

Wir hätten nun wohl erwiesen / daß es allerdings
dienlich wäre, das wcidrecht auf Feldern,
wiesen, und in waldern abzufchaffen, und die
Allmenten zu vertheilen und einzufchlagen. Was
werden aber diejenigen landwirthe hierzu fagen, die
den fommer über ihr vieh allein auf diefen elenden
Weidgängen zu erhallen fuchen? können sie nicht
klagen, die Viehzucht werde durch dergleichen
vorschlage merklich eingeschränkt, welche doch den
beträchtlichsten theil unsrer wirthschaft ausmachet?
und haben sie nicht alle Ursache zu fragen: wenn
diefe vorfchläge angenommen würden / wie sie
alsdenn ihr vieh deS sommers erhalten sollten? Wir
^suchen aber diese forqfältigen landwirthe zu beben-
"N daß wir nur diejenigen ftüke der gemeinen
Güter zu vertheilen vorfchläge«, die zu etwas bef-
M'm als zum Weidgange genüzet werden können;
die berge und etniche andre gegenden, welche zu
änderst nichts als zum Weidgange dienen mögen,
wllen noch jederzeit zur fömmerung des Viehes
bestimmt seyn ; und von dieser art des erdrichs ift das
land so häustg angefüllt, daß wir dessen genug
haben alles unser vieh durch den sommer zu versor-

Cz gen,
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gen, welches wir weder in die wirthschaft noch

zu dem beschwerlichen akerban benöthiqr sind. Was
aber dasjenige vieh anbelangt, das wir durch den

sommer zu Hause hatten müssen; so haben andere
schon gründlich erwiesen / eö sey dem Wirthen sowohl
als dem viehe zuträglicher, daß bestimmte Weid«
plàze zu gras angebauet, und das Vieh im stalle
gefüttert wcrde. Verfchiedene landwirthe haben
hievon einen versuch gemacht, und ste besinden stch

fehr wohl dabey ; weniges Wiefenland reichet ihnen
izt fo viel gras her, als die Weide von einer menge

von äkern nicht thun konnte, auf denen ste zuvor
ihr vieh treiben liessen. Diefe vorfchläge müssen

alfo der Viehzucht vortheilhafter feyn; und wir
können auf die erste frage in der vorgelegten
Aufgabe mit vollkommener Zuversicht antworten : Da
es dienlich ist, alles abzuschaffen/ was der ertragenheit

des Erdrichs hinterlich ist, und hingegen
einzuführen was feinen abtrag befördern kan; da
ferners das weidrecht dem abtrage der Fcldcr, wiesen

und Wälder hiuterlich ist die Verwandlung
aber der Allmenten in eigenthümliches Gut ihrem
abtrag beförderlich wäre ; so ist in dcr that dienlich

die Allmenten, weidrechte, gemeine
Güter abzuschaffen, und das gemeine Erdrich

unter die partikularen zu vertheilen und
einzuschlagen. Die gründe, aus welchen wir
diefes erwiefen haben, stnd gar nicht neu; ste werden

aber dadurch, daß ste alt stnd, nichts von ihrem
nachdruk verlieren.

Es ist zeit / daß wir nun die andere Frage
beantworten welche in der ausgeschriebenen Aufgabe

ent-
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enthalten ist ; und mich auf die Nuttel gedenken

nach welchen die gemeinen Güter
abgeschaffet werden sollen". Wäre diese frage vor
etwa hundert jähren von einem Fürsten aufgeworfen
worden, der die einkünfte seiner fchazkammer als
die grundfäze feiner regierung anstehet, fo würden
wir in unfern tagen über die menge der gemeinen
Güter zu klagen keine urfache haben ; nnd durch
die vorfchläge feiner Staatsvedicnten würde unfer
land fchon längstens von diefem beschwerlichen erbrich

gereinigt worden seyn. Wir leben aber unter
einer regierung, deren Wohlstand mit dem Vortheile
der Unterthanen unauflöslich verbunden ist. Denn
da dem Staate der gröste theil feines einkommenS
aus demjenigen znflicsset, was die einwohner aus
ihrem erdrich beziehn; so müssen desse» einkünfte
sich nach dem Verhältnisse vermehren / wie der
abtrag des landes untcr den Händen der Unterthanen
zunihmet. Deßwegen wird in der vorgelegten Aufgabe

nicht gefragt: auf was weife zu der bcreiche-

rung der öffentlichen fchazkammer, fondern, wie
Zum vorthcile selbst der Gemeinden diese ätp>

derung mit den gemeinen Gütern vorgenommen
wcrden könnte. Eben diefer umstand ist

aber auch die urfach, daß zu unfern zeiten erst diese

Frage noch anfqeworfen werden kan. Denn wir
Müssen gar nicht glauben daß man erst heute
anfange die mißbräuche, die überall mit den gemeinen

Gütern getrieben werden, 'anzumerken; wlr
stnd auch die ersten nicht, die stch bemühen, diesen

Mißbrauchen abzuhelfen ; fchon vor alters war man
auf diefe mittel bedacht, und die Hoclwberkeitl.
Verordnungen, welche fchon ehedem in diefer abstcht

C 4 bekannt
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bekannt gemacht worden, zeigen genuqfam an,
wie willig die regierung unsers laudes sey, hand

zu bieten, um den vorschlagen das leben zu qcveu,
durch welche das land von einem übel befreyt werden

könnte, von dem es nur zu lange schon be-

drüket ist. Die gemeinen Güter, welche vertheilt
werden sollten, sind aber so verschiede» und die

gegebenen vorschlüge, nach denen es geschehen sollte,

waren zu genau bestimmt, als daß ße auf alle

einzelne falle mit einem guten forrgange hätten
angewendet werden können. Es ward bey denfelben
meistens auf den nuzen der reichen, oder nur auf
einen theil der partikularen; niemalen auf den

eignen vortheil der ganzen Gemeinde gefehn. Daher

ßnd anch alle gethane vorfchläge bisher vergeblich

gewefen, und es läßt ßch noch erst in unfern
tagen fragen: wie diese änderung zum besten

Vortheile der Gemeinden selbst zu veranstalten
wäre. Wir werden es wagen, folche vorfchläge

zu thun, nach denen die gemeinen Güter nicht

nur zum vortheile der reichen, nicht nur zum
vortheile eines lheiles der gemeinden fonder zum be«

sten Vortheile der ganzen Gemeinde an ßch felbst

ubzufchaffen wären ; es müssen diefe vorfchläge ganz
einfach und allgemein feyn, fo daß ße nach einer

geringen abänderung auf alle einzele» fälle gezogen

werden können.

ES ist dienlich, die gemeinen Güter, es feyen

Weidrechte oder Allmenten, abzuschaffen ; das ist

eine Wahrheit, die wir schon hinlänglich erwiesen

haben. Es fragt ßch nur, wie diefe änderung zum
besten vortheile der Gemeinden felbst zu veranstalten

wäre Z
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wäre Die antwort scheinet zwar in der gegebenen

Aufgabe selbst enthalten zu seyn; denn da gefragt

w,rd : wie die gemeinen Güter unter die

partikularen zu vertheilen und einzitfchlagen;

sv wird für dienlich angesehen : d« gemernen wuter

unter die partikularen zuvertheilen

zuschlagen. Und in der thal, so wurde diese... auch

der richtigste weg seyn durch welchen d,e gemeinen

Güter abgeschaffet werden konnten. Wo aber

eine richtige vertheilung vorgehen soll, da muß

nicht allein das Gut, welches vertheilt wcrden soll,

sondern auch die anzahl der theilhaber bekannt seyn.

Ni»! aber hat es niit den gemeinen Gutern eme

fo unqlükliche befchaffenheit, daß ntcht bey allen die

zahl der antheilhaber ausstndig gemacht wcrden tan.

An den meisten orten stnd die gemeinen Guter

folche Güter, die von ihren gegenwärtige» be„,eln

nicht dörfen entäussert werden, und auf welche die

späte Nachkommenschaft eine anforderung hat. Ohne

eine offenbare Ungerechtigkeit an denjenigen zu

begehen, die noch follen gebohren werden konnte

man alfo die gemeinen Güter unter die izt leben-

den rechthaber nicht vertheilen; nvch erlauben,

die ihnen zugefallenen theile als ein eigenthum

einzuschlagen.

Soll eine vertheilung plaz haben; fo kan es allein

an örter» gefchehn, wofelbsten die rechthaber bereits

ihren antheil an den gememen Gutern als elgenes

Gut bestzen, diefelben entaussern und nach ihrem

willen ohne nachtheil eines drittmanneS an andere

übergeben können. Sind d'est gemclncn Guter

Weidrechte; fo können die besizer dcr Guter au
denen
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denen das wcidrecht lieget, mit dem eigenthümer
des weidrcchtes sich vergleichen ; ein solcher
verglich wird jederzeit leicht zu machen seyn, da beyde
Handlende theile hierbey ihren gewissen vortheil
sinden. Ich besaß selbsten vor einichen jähren noch ein
solches weidrecht, das aufden gütern meiner
nachbaren gelegen; wir haben uns aber mit einander
dahin verglichen daß mir der werth des
weidrechtes jährlich in molken entrichtet wird und
wir besinden uns recht gut dabey.

Ist es aber ein stük erdrich, das von verfchiedenen
partikularen zwar wie eine Mment genüzet,

aber als eigenes Gut besessen wird; fo tonnen sich
die rechthaber eben fo leicht in diefes erdrich als
in die hinterlassenen güter ihrer verstorbenen eltern
theilen. Vor wenigen jähren war daS weite feld/
das durch die Laupenfchlacht berühmt worden
noch eine folche Allment; es gehörete fechs nnd
dreyßig partikularen, die aber in absicht auf die
weife, diefeS erdrich gemeinfchaftlich zu nuzen,
niemalen mit einander einig werden konnten. Endlich
wurden sie fchlüßig, das erdrich unter sich zu thei-
len; und so sind jedem rechthaber vier jncharten
ft.r seinen antheil zugefallen. Zuvor pflegte ctneS
von diefen rechten nicht wohl für 2«. Cr. verkauft
zu werden. Seit der theilung wird keiner den ihm
zugefallenen antheil um ein fo geringes weggeben.
Der augenscheinliche Vortheil, der durch die abschaf-
fung und vertheilung dieser art von gemeinen Gütern

dcn partikularen zuflieget, und die leichte weise,
mit welcher dies geschehen kan hat nun gemachet,
daß ihre anzahl merklich abgenommen hat und

wenige



der Allmenten, Weidrechte zc. 4Z

wenige Weidrechte und Alimenten von dieser art
im lande gefunden werden.

Es wäre aber vergeblich auf gleiche weise die

gemeinen Güter abschaffen und einschlagen zu

wollen welche von den partikularen nicht als
ein eigenthum besessen / und aus diesem gründe

nicht entäussert werden können. Wollte man schon

auf eine ähnliche weise die weidrechte abfchaffen;
fo müßte es jederzeit zum Nachtheile der Gemeinden

geschehn. Man würde ledigerdingen dnrch
ein acsez die eigenen Güter von den weidrechten

frey machen, und dcn besizern ihr erdrich
dein gemeinen Weidgange zu verfchliessen

erlauben. Auf folche weife würden in der that der

reiche und der mittelmäßige landwirth «iemale»

zn kurz kommen. Der arme landmann müßte

aber hiebey fein wcidrecht gänzlich verlieren. Es
isi bekannt, daß wo es weidrechte giebt, diesel-

ben auf den eigenen Gütern der Privatpersonen

liegen, und da wird der reiche landwirth das meiste,

der mittelmäßige weniger, der arme aber,
der gar kein land hat, gar nichts zu dem

gemeinen Weidgange beytragen. Wenn nun die

begüterten und mittelmäßigen landwirthe ihr erdrich

nicht mehr dem gemeinen Weidgange
öfnen müssen, wo foll der arme zu dem genuffe feines

weidrechtes gelangen? Gereichet alfo fchon

eine folche abfchaffung zum vortheile der begüterten

und mittelmäßigen landleuten; fo müßten die

arme» in de» gemeinden hierbey fchaden leiden.

Da sie nun den größten theil in den gemeinden

ausmachen; so müßte eine solche gewaltthätige ab-

schassiing
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schaffung des Weidrechts den Gemeinden an sich
selbst mehr nachtheilig als vortheilhaft seyn.

Noch weniger hat eine gleichmäßige vertheilung
in ansehung derjenigen Allmenten plaz, die
schlechterdings gemeines Gut smd. Wollte man diesel-
ben also vertheilen/ und den partikularen erlauben

/ daß ße die ihnen zugefallenen antheile als
eigenes Gut einschlagen dbrften; fo müßte die
eintheilung/ entweders nach der anzahl der rechte/
nach welcher die Allmenten dermalen genüzt werden

oder nach der anzahl der rechthaber geschehn,
würde nun die eintheilung nach der
anzahl der rechte geinacht/ und würden die
Allmenten nur unter diejenigen partikularen
vertheilt/ die bereits in dem wurklichen genusse diefer
Rechte stehn; fo würde» alle Rechthaber, die noch
nicht zu dem wirklichen genusse der Allinenten
haben gelangen können, ihren antheil ganz gewiß
verlieren. Es ist aber allezeit die anzahl der rechthaber

in den Gemeinden, welche noch nicht in dem
genusse des gemeinen Gutes ßnd, grösser, als
derjenigen, die es wirklich geniessen: und so müßte
eine gleichmäßige vertheilung der Alimenten
den Gemeinden an sich selbsten schädlich seyn.

Wenn man aber die bestimmte anzahl der Rechte

aufheben, imd nach der anzahl aller
partikularen in der ganzen Gemeinde eine andere
anzahl der Rechte veranstalten wollte; fo würde
zwar ein jeder von den gegenwärtigen Rechthabern

feinen bescheidenen antheil erhalten; die
zukünftigen aber, die erst in einer langen folge der
jähren werden gebohren werden, müßten aller¬

dings
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dings ihren antheil verlieren. Jedermann weiß
nun, daß die ganze reihe der nachkommen die
jeztlebenden in allen Gemeinden weit übertreffen
muß. Wenn also schon ein theil nach dicscr weise
Zu seinem Rechten gelangte; so würde dagegen
der grdßre theil seinen antheil an den Alimenten

einbüßen : und so würde gleichermasscn diese

vertheilung de,: Gemeinden an sich selbst
nachtheilig seyn.

Es ist ganz gewiß, daß wir diese art der gc^
"leinen Güter, es seyen weidrcchte oder All
mcnten, ohne Nachtheile der Gemeinden an ßch

selbst, nicht auf gleiche weise abschaffen, verthei'
len und einfchläge,, können, wie es mit denen
gefchieht, die von den Partikularen als ein Eigenthum

befessen,und auS diefem gründe enläussert

Werden können. Will man alfo diefe gcmcine
Güter abschaffen, will man ße einschlagen, und
dennoch dabey das beste der Gemeinden an stch

selbsten beybehalten; so muß man auf ganz andre

mittel, als auf die vorgefchlagen? vertheilung
bedacht feyn. Man muß zuförderst dcn
Gemeinden im lande ein anderes Gut verzci-
gen, das nach der inwendigen beschaffne
heit, und nach seinem wahren abtrag dem
werthe und dem abtrage der gemcim l (stp
ter gleichkomme, die sollen cingcschlagcn
und abgeschaffen werdeil. Man muß
anzeigen, wie aufdie lcichtcste weise ein
solches GM zusamen zu bringen sey; und wie
endlich durch dcn gcnuß dieses Gnts, das
beste der Gemeinden an sich selbsten bcyw

halten
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halten werden könnte. Kan man dieses in der
that thun; so werden die Gemeinden sich ganz
willig sinden lassen, die gemeinen Güter von han«
den zu geben, die dem ganzen lande so schädlich
sind, und dagegen ein ander Gut anzunehmen, das
von eben dem werthe und von gleicher ertragen«
heit ist.

Vor allem aus müssen wir also ein anderes
Gut ausfündig machen, das wir dcn
Gemeinden statt des gemeinen Erdrichs zum
eigenthum anweisen können. Es nmß aber
dasselbe von gleichem werth nnd abtrag, wie die
gemeinen Güter seyn, welche abgeschaffet und
euigeichlcigen werden sollen. Und hier wollten
wir nun gerne vorschlagen, ein Hallptgut in
geld zusamen zu legen, das dem inwendigen wer«
the der gemeinen Güter gleich käme, wir könw
ten uns hierbey fast einen allgemeinen beyfall ver-
sprechen; denn da die ganze welt beynahe in dem
wahn steht daß das geld mehr als das erdrich

abtrage; fo müßte der zins vou dem zufa-
mengclegten Hatlptgut auch grösser feyn, als
der abtrag des gemeinen Erdrichs jemals ge>
wcien ist. Allein da das geld auch beständig nach
dem gleichen maasse in feinem werthe fällt, wie
der reichthum im lande zunihmet; fo kan diefe an-
merkunq nur für die gegenwärtige zeit ihre
richtigkeit haben, und man würde nach verfliessung von
etwa hundert jähren diefen faz fchon umkehren,
und fagen müssen: die veränsserten gemeinen Güter

feyen von einer grösser» ertragenheit, als der
zins des geldes, das ehedem an feiner statt zuf«'

men
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mengelegt worden. Wir haben ja die richtigkeit
dieser Wahrheit in unsern zeiten hinlänglich erfahren.

Eine zinsfchrift von zooo. tv, welche vor
ungefehr dreyhundert jähren errichtet worden,
enthält in unfern tagen nicht mchr als zsoo. iL.
in sich. Was hätte man aber ehdem mit einer

fo beträchtlichen summa geldes nicht ausrichten

können? Vor dreyhundert jähren hätte man eine

ganze Grafschaft dafür gekaufer, da wir izt ein

mäßiges stük erdrichs nicht wohl dafür zu stnden

vermöchten. Sollte nun das geld nach dem glei-
chen Verhältnisse auch in folgenden zeiten an
feinem werthe verlieren, wie hiezn alle Wahrscheinlichkeit

vorhanden ist; und würden izt die gemeinen

Güter in ein Hmrptgttt an geld verwandelt;

fo müßte diefes Harrptgrtt, wenn es fchon

nach dcn gegenwärtigen zeiten gerechnet, dem

innerlichen werthe der gemeinen Güter gleich

käme, nach einichen hundert Mren eine ganz ge>

ringe fumm gegen den ehmaligen betrag des ge<

meinen Erdrichs feyn; und die späte Nachwelt

würde noch urfach haben, die gerechtesten klagen
über unfre zeiten zu führen, in denen fo
weitläuftige Güter um ein fo geringes geld dcn

Gemeinden stnd entrissen worden. Da nun hiebe»

auch «uf die Nachwelt, als den beträchtlichsten

theil unfrer Gemeinden zn fehen ist; und keine

vorschlüge zn abschaffn«« der gemeinen Güter
sollen angenommen werden, die dem vortheile der

Nachkommen entgegen stnd; so können wir auch

nicht die Verwandlung der gemeinen Güter in
geld, als dasjenige mittel angeben, durch welches

es zum besten der Gemeinden selbst abgeschaffet

und eingeschlagen werden müßte.
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Wir müssen also den Gemeinden so ein anderes

Gut »erzeigen, das nicht nur nach dem laufe deS

geldes in den gegenwärtigen zeiten gerechnet / dem

werthe der gemeinen Güter gleichkomme / fondern

auch sich i,s einer langen reihe der nähren nicht zum

schaden der nachkommen verschlimmere. Und dieses

tonnen wir thun / wenn wir den Gemeinden

ein jährliches einkommen an Getrcid anweisen/

das mit dein abtrage der gemeinen Güter nach

ihrem gegenwärtigen zustande in einem Verhältnisse

stehe. Da dieses alle jähre richtig abgetragen wird/
und keinen widerwärtigen zufallen auSgesezet feyn

kan; fo ware in anfehung des gegenwärtigen
diefeS gewisse einkommen deu Gemeinden im lande

weit vortheilhafter / als bisher der unsichere abirag

der gemeinen Güter gewefen ist. Es hätten die

Gemeinden auch gar keine urfache zu befürchten,

daß dieses einkommen sich in den zukünftigen
zeiten verschlimmern werde/ wie wir es in
anfehung des geideS gezeiget haben. Denn nach dem

gleichen Verhältnisse, wie dcr werch des geldes itt
einem lande fällt, steigen die lebensmittel und das

erdrich i» ihrem preist; wo ein Überfluß an geld

ist, da werdcn die lebensmittel wohl verkauft; und

wo die lebensmittel wohl verkauft werde« / da wird
daS erdrich auch in feinein preist steigen ; wo aber

wenig geld ist / da werden die lebensmittel und d 6

erdrich wohlfeil feyn / fo daß das erdrich und sein

abtrag jederzeit mit dem geld ins gleichgewicht zu

stehn kommen. Werden wir nun den Gemeinden

anstatt des gewisses der gemeinen Güter em

jährliches einkommen an Getreid verzeigen könne«/ daö

mit dem abtrage der gemeinen Güter nach ihrem
gegen-
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gegenwärtigen zustande übereinkömmt; so muß eben
das gleiche Verhältniß nach langen jähren noch plaz
haben das geld mag während der zeit in seinem
werthe noch so sehr gefallen, und das erdrich in sei«
nein preist noch fo hoch gestiegen feyn. Der izige
abtrag wird dennzumalen noch in feinem innerlichen
werthe eben derfelbe feyn ; und wenn nach mehrern
jahrhunderten erst ein anfchlag der gemeinen Güter

follte gemacht werden, und sich diefe Güter in
dem gleich elenden zustande wie dermalen, befanden,
so müßte dieser anschlag genau demjenigen
gleichkommen der nach ihrem izigen zustande festgefezt
werden könnte. Diefes einkommen kan sich alfo
Nicht verschlimmern und die späten nachkommen
können nach langen jähren eben das von den
gemeinen Güten; beziehn, was ihnen von rechtens
wegen nach dem gegenwärtige» zustande derfelben
gebühret.

Es fragt sich alfo nur, wo diests einkommen
an Getreide jährlich herzunehmen, daS dem
abtrage der gemeinen Güter nach derfelben
gegenwartigem zustande gleich käme? Wir schlagen hier-
tu eben die gemeinen Güter vor, die abgefchaffen
Und eingeschlagen werden follen. Es ist billig, daß
diests erdrich, das in den folgenden zeitm als ein
Eigenthum von feinen besizern genüzet werden foll,
a» die Gemeinden wiedrum fo viel zurükgäbe, als
ks abtragen konnte, fo lange es gemeines Gut
verblieben war.

Wo es derowegen wcidrechte giebt: da erlau
be man den besizern der eigenen Güter, die mit
dem Weidrechte beschwert sind, das weidrecht

IV. Stük. 176Z. D vo»
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von den Gemeinden zu kaufen; man lege auf jede

juchart Zlkerlandes, Waldung oder wiesm, die

ile in gewissen zeiten dem gemeinen Weidgange
öfnen follten einen bestimmten bodenzinß 6N

Getreid. Alle bestzer der eigenen Güter werden

gerne ein billiges jährlich entrichten wenn ste nur
nachgehends ihr erdrich demgemeinenweidgange
verschlussen dörfen; und die Gemeinden werden auf

diefe weife einen grössern abtrag zufamenbringen /
als sie zuvor niemalen aus dem genossenen Weid-
rechte gezogen haben. Da der Arine zu dem

gemeinen weidgang kein land hergeben konnte ; fo

ist er izt auch von diefer aufläge frey ; und durch

seinen antheil / der ihm von dem zufamengelegten
Getreide zukömmt, wird er hingegen genugsam

wegen des Verlustes seines weidrcchts schadlos

gehalten. Es ist noch ein Vortheil, welcher durch den

gethanen Vorschlag erhalten wird. Man Hörer hin
und wieder, insonderheit an örtern, wo die anzahl

des Viehes das jeder theilhaber zur gemeinen
weide treiben darf, unbestimmt ist, klagen: das
weidrecht werde anf eilte gar zu ungleiche
weise von dm partikukwm genüzet ; diejenigen

die keilt erdrich dem gemeinen
Weidgange öfnen, und den winter über entweders
gar keines oder nur weniges vieh erhalten,
seyen es, die des sommers die gemeinen
Weidgange am meisten mißbrauchen, so daß dietll"
rigen rechthaber, wclchc doch das meiste erd-'

rich zu dem wcidgange herleihm und un>
streitig deßwegen ein besseres recht zur
zung Zu habcn scheinen, in ihre,: rechten
verkürzt würden. Man hat an deu einen und

ander«
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andern orten dieser Ungleichheit abzuhelfen gesucht,
und ordnungen gemacht, kraft welchen den parti-
tularin nur fo viel vieh auf die gemeine weide
iu treiben vergönnt wird, als jeder durch den winter

wohl ernähren kan. Es würde aber durch
Meinen Vorschlag die urfache von diefer klage gänzlich

gehoben. Und da alle partikularen ein gleiches

recht zu dcm zusamengebrachten Getreide bekämen;
würden sie durch eine richtige eintheilung alle
unklagbar gemacht.

Uuter diefen gemeinen Weidgängen ßnd aber

gar nicht diejenigen Waldungen begriffen, aus
denen ßch die städte und dörfer nach nothdurft zur
feurung und zu Verwahrung des flachen landes vor
dem austreten der flusse mit holz verfehen müssen.

Sollten gleich diefe Waldungen unter der dienst,
barkeit des wcidrechtes liegen; fo kan der
einreissende mangel an holz und die sicherheit der

eigenen Güterden partikularen zu einer genügsamen

aufmunterung dienen, das weidrecht ohne
anderes entgeld aus diefen Waldungen wegzuschaffen.

Es hat die hohe Obcrkeit längstens alles

Wcidrecht auö denjenigen Waldungen verbannet,

die unmittelbar unter ihrer aufßcht stehn. Die
Städte und Gemeinden nuu, welchc daö wcidrecht
in ihren Waldnngen noch beybehalten haben, würden

fehr wohl thun wenn ste den befehlen der
hohen Oberkeit, und ihrem beyspiele nachfolgten,
und das wcidrecht ebenfalls auS ihren Waldungen
Wegfchaffeten.

Wo aber Allmenten stnd, die theile man nach
ihrem inhaltc in jucharten; man belege jeden theil

D? nach
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nach der verschiedenen beschaffenheit des bodenS mit
einem bestimmten jährlichen bodenzinsse an Getreid;
man lasse es in eiuen öffentlichen auSrnf kommen;
man übergebe denen einen theil nach dem andern
welche den «rösten bodenzinß jährlich an die Ge»

meinde zu entrichten versprechen / und erlaube ihnen
solches als ihr eigenthum einzuschlagen. So
sollten die frnchtbaren Güter, mit denen die

Alimenten allenthalben umgeben stnd und deren läge

anzeigen / daß ße ehmals auch ungebaute
Alimenten gewesen / die Gemeinden aufmuntern /
hier einen theil / da einen andern, auf eine fo vor-
theilhafte weife mit dcn eigenen Gütern zu
vereinigen, oder ganz neue anzulegen / die in wenigen
jähren unter fleißigen Händen in eben den fruchtbaren

zustand gelangen könnten / in dem die

umliegenden Güter stch dermalen befinden. Die
Gemeinden aber würde» durch den jährlichen bodenzinß

zu einem bessern einkommen gelangen, als sie

in den vorgehenden jähren aus den Alimenten
jemals gezogen hatten.

Wir hätten nun eine gute gelegenheit noch alle die
Vortheile anzuführen, die dem Staate überhaupt,
nnd insbefonders den Privatpersonen aus diefer
Verwandlung zufließen ; wie niit dem abtrage des landeS

sich die einkünfte des Staates, und mit der menge

der eigenen Güter der reichthnm der
Privatpersonen vermehren müßten. Wir müssen aber
unsere abhaudlnng einschränken, und nur noch zeigen,

wie durch den gcnusi dieses neu errichteten
Gittcs das beste der Gemeinden an sich selbst
könne beybehalten werdeil. Hierzu ertheilen

wir
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Wir aber keine andcrn Vorschläge, als die schon bcy
der gegenwärtigen einrichtung der gemeinen Güter
in der Übung sind. Es wäre für einmal ein wichtiger

vortheil erhalten / wcnn die gemeinen Güter
follten abgeschaffet werdcn. Und wenn noch »ich»

rere änderuuqeu auf einmal vorgefchlagen würden,
so könnte die schwierigkeit der einen, der ausführn ng
der ander» hintcrlich seyn. Den ausgcschossene»
in den Gemeinden, die bisher einiche anflicht auf
die gemeinen Güter haben follen, denen tragen wir
auf die schuldigen bodcnzinsse einzutreiben, und
darüber die behcviqen reclmungen zu führen. Uud
wie es bisher au einem jeden orte üblich gewefen,
den genusi der gemeinen Güter zu theilen; fo
follen auch jährlich die bodenzmsse vertheilt werden.
Ist die anzahl dcr rechte «n einem orte bestimmt;
fo werde das Getreid unter diepartikularen vertheilt,
die in dem genusse der rechte sind; und die vor-
ledigtcn rechte müssen noch ferners dnrch das loos
vder nach dem alter vergeben werdcn. Wo aber
die anzahl der rechte unbestimmt ist, und jeder,
der in die Gemeinde angenommen ist, auch zu
dem genusse des gemeinen Gutes gelanget, da
Werde ebenfalls das Getreid jährlich nach der zahl
der partikulare« ausgetheilet. Geniessen die
partikularen die gemeinen Güter allein für sich, fo follen

sie es ebenfalls nur für sich geniessen; dörfe»
ste aber solches anch ihren söhnen hinterlassen,
so soll es auch geschehn. Wäre schon hie und da in
diesen einrichtungen eine änderung vorzunehmen;
fo muß man hiebey einiche Nachsicht haben, damic
furs erste mal dem Hauptmangel abgeholfen werde.
Es mögen wohl gelegene zeiten komnien, da man

D z mit
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mit einem bessern erfolge auf eine abänderung wird
gedenken / und die Armen auf eine vorzügliche
weife in betrachtung ziehen können.

Es ist zcit hier abzubrechen, wenn wir nicht die

fchranken einer abhandlung überschreiten follen.
Wir machen also diesen schluß: daß, fo einfach als
diefe vorfchläge ßnd, diefelben doch mit einer ge»

ringen änderung sich auf alle einzele fälle fchiken,
und überhaupt hinlänglich wären, unfer land vou
einem übel zu befreyen, davon es nur gar zu lange
bedrüket ist. Wird aber nicht auch die urfache von
diefem übel gehoben, und der fernern entvölkernng
des landes vorqebogen; fo wird die Abschaffung
der gemeinen Güter nicht allein dem gemeinen wesen

zu keinem vortheile gereichen, sondern auch zu

befürchten feyn, daß nach wenigen jähren viele von
unfern eigenen Gütern in das wilde reich der
Alimenten wieder zurütkehren.

Vive, ville, li quicl novilìi reAm8 istis

Osnäiäus imperti, lì non, ni» Mere mecum.
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